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Drucksache Nr. 2007/AfL/005-01 

-  öffentlich  - 

Beschlussvorlage 

Beratungsgegenstand 

Heizkostenersparnis durch Nachrüstung älterer 
Heizungsanlagen (bis Baujahr 2003) um Energiesparprozessor 
hier: Auswahl geeigneter Versuchsobjekte 

Beschlussvorschlag 

Bei geeigneten Objekten wird die Heizungsanlage älteren Baujahrs ver-
suchsweise um einen Energiesparprozessor nachgerüstet. 
Die hierfür notwendigen Kosten werden aus den für die Unterhaltung und 
Bewirtschaftung bereitgestellten Mittelansätzen bestritten. 
 
 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 

 Ausschuss für Liegenschaften 27.02.2007 
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Sachverhalt 

Die Fa. E.U. Projekt GmbH bietet einen Energiesparprozessor an, 
der an älteren Heizungsanlagen (bis Baujahr 2003) nachgerüstet 
werden kann und lt. Anbieterangaben eine Heizkostenersparnis von 
10-30% ermöglichen können soll. 
Die durch Gutachten und umfangreiche Praxistests nachgewiesene 
durchschnittliche Einsparung beträgt 8-15%. 
Gleichzeitig könne eine Senkung der Schadstoffbelastung von bis zu 
60% erreicht werden. 
Der Effekt beruht auf einem zusätzlichen intelligenten Brennerstart-
management, das durch modernste Mikrochips gestartet wird. 
 
Basierend auf den von hier zu liefernden Daten über Verbräuche der 
vorangegangenen Jahre sowie Angaben zu den Heizungsanlagen 
selbst (ggf. örtliche Inaugenscheinnahme durch Anbieterfirma) wer-
den zunächst verbindliche Prognosen zu den mindestens zu erzie-
lenden Verbrauchseinsparungen (Heizkostenersparnis) getroffen. 
Der nachzurüstende Energieeinsparprozessor, der je nach Anlagen-
typ bis zu 3000,00 € kostet, ist käuflich zu erwerben. Die Garantie für 
die Geräte beträgt 5 Jahre, soweit diese von eingewiesenen und ge-
schulten Monteuren eingebaut werden. 
Im Rahmen der Auftragserteilung wird seitens der Anbieterfirma eine 
Einsparung in Höhe der ermittelten Prognose garantiert.  
Die Abnahmeverpflichtung entsteht erst, soweit die garantierte Ein-
sparung während einer von der Laufzeit her zu vereinbarenden Test-
phase auch tatsächlich erreicht wird. 
Sollte die garantierte Einsparung während der Testphase nicht er-
reicht werden, nimmt der Anbieter das Gerät zurück. 
 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich je nach Höhe der exakten An-
schaffungskosten und der auf das Objekt bezogenen garantierten er-
reichbaren Einsparungen ergeben sich Armortisierungszeiten von 1-
3 Jahren, so dass der Energieeinsparprozessor durchaus eine kos-
tengünstige Alternative zum vorzeitigen, teuren Austausch der kom-
pletten Heizungsanlage darstellen kann. 
 
Als geeignete Objekte kommen vom Alter der Heizungsanlagen her 
insbesondere das Gymnasium Hoya, die Förderschule Stolzenau 
und ggf. die Realschule Stolzenau sowie die Verwaltungsgebäude 
„Rühmkorffstr. 12“, „Triemerstr. (FB Gesundheitsdienste) und „Kräher 
Weg“ (FB Ordnung und Verkehr) in Betracht. 
Die endgültige Auswahl des oder der Objekte kann erst nach Vorlie-
gen der Prognose über die garantiert erreichbare Einsparung getrof-
fen werden. Prognosen sollten für die genannten Objekte erstellt 
werden. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, zunächst an ein oder zwei Objekten 
versuchsweise den Energieeinsparprozessor installieren zu lassen, 
soweit eine Ersparnis von mindestens 10% garantiert wird und ein 
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möglichst kurzer Amortisierungszeitraum von max. eineinhalb Jahren 
gegeben ist. 
Die Kosten sollen aus den ohnehin für die Unterhaltung und Bewirt-
schaftung der Objekte in den Haushalt 2007 eingestellten Haus-
haltsmittelansätze bestritten werden. 
 

Finanzielle Auswirkung Haushaltsmittel verfügbar 
 

 Ja, mit  €  Ja 
 Nein  Nein 
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